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Norm

BAO §119 Abs1;

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3;

LiebhabereiV 1993;

LiebhabereiV;

Rechtssatz

Eine vorzeitige Darlehensrückzahlung, die vom Beginn der Tätigkeit an geplant war, stellt keine zur Änderung der

Bewirtschaftung führende außerordentliche Tilgung dar. Es muss jedoch eindeutig erwiesen sein, dass bereits bei

Betätigungsbeginn die ernsthafte Absicht für eine solche Tilgung bestand. Dies ist vom Steuerp?ichtigen nachzuweisen

anhand geeigneter Unterlagen (z.B. Versicherungsverträge, Bausparverträge etc.) und in die Prognoserechnung

konkret aufzunehmen. Einen derartigen Nachweis hat der Steuerp?ichtige nicht erbracht. Auf seine bloße Absicht, die

Darlehen immer so rasch wie möglich zurückzuzahlen, kommt es hingegen nicht an (Hinweis E 28. März 2001,

98/13/0032). Konnte die Behörde davon ausgehen, dass die Tilgung der Kredite nicht Teil eines von Anfang an

bestehenden Planes war, ist diese nicht planmäßige Tilgung auszublenden. Die Prognoseerstellung ist unter

Außerachtlassung dieser Sondertilgung vorzunehmen.
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